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Vorgehensablauf zur Sanierung einer Altlast
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Entsorgungsmengen
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Der Gutachter als Treuhänder
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Warum ist das Controlling der Entsorgung wichtig?

• Die Sanierung eines Standorts endet nicht an der Parzellengrenze, 

sondern beinhaltet auch die korrekte und umweltgerechte Behandlung 

und Entsorgung der Abfälle.

• Die Erfahrung aus verschiedenen VASA-Fällen hat gezeigt, dass nicht 

immer lückenlos verfolgbar ist, wohin die Abfälle entsorgt wurden.

• Im Rahmen des VASA-Verfahrens muss das BAFU die 

Umweltverträglichkeit und den Stand der Technik der Entsorgung prüfen 

können.

• Im Rahmen der Abgeltungen finanziert der VASA-Fonds ein Teil der 

Entsorgungskosten und das BAFU trägt damit eine Mitverantwortung für 

die korrekte Entsorgung der Abfälle.
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Entsorgungstool
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Entsorgungskonzept
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Entsorgungsnachweis
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Differenzbetrachtung
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Anwendungsbereich und Ziel des Entsorgungstools

 Für alle künftigen Sanierungen mit VASA-Abgeltungen

(> Fr. 250’000.- anrechenbare Kosten).

 Entsorgungskonzept für Zusicherung

 Entsorgungsnachweis für Auszahlung

 Dokumentationshilfe für die Fachbüros.

 Soll helfen auf rasche und einfache Weise Differenzen aufzuzeigen und 

zu begründen.

 Den Fachbüros und den Vollzugsbehörden erlauben, die Abfallströme 

einer Sanierung rascher und einfacher prüfen zu können.
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Ein grosser Dank euch allen 

dafür, dass ihr mithelft, im 

Rahmen von Sanierungs- oder 

Bauarbeiten auf belasteten 

Standorten für eine gesetzes-

und umweltkonforme 

Entsorgung zu sorgen !

Quelle: bussgeldkatalog.net
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Facetten des 

Entsorgungskonzeptes und 

Entsorgungsnachweises

Martin Moser

Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

Leiter Fachbereich Abfall, Boden, Rohstoffe

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

ARV KNOW-HOW-FORUM, 18. SEPT. 2019, BERN
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Verwertung vs. Deponierung 

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

Baubfallstatistik Kt. BE

VVEATVA
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Ermittlungspflicht und 

Entsorgungskonzept

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

VVEA Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen

1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die 

Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des 

Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und 

Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene 

Entsorgung machen, wenn:

…
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Ermittlungspflicht und 

Entsorgungskonzept

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

…

a. voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder 

b. Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden  

Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu 

erwarten sind.
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Ermittlungspflicht und 

Entsorgungskonzept

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

…

2 Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach 

Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung 

zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss 

der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle 

entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.
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Bodenkundliche 

Baubegleitung
(Verdachtsperimeter 

Bodenbelastungen)

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

Ermittlungspflicht und 

Entsorgungskonzept

Fachbüro für 

Altlasten
(Kataster der belasteten 

Standorte)

Fachperson für 

Gebäudeschadstoffe
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Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

Ermittlungspflicht und 

Entsorgungskonzept

Baubewilligungsbehörde 

oder kantonale Fachstelle

Bauherr / Architekt (oder Fachbüro)

Bauherr / Architekt

Bodenkundige Begleitung /     

Fachbüro Altlasten

Bauherr / Architekt

Fachperson Bauschadstoffe
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Richtlinien:

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung Behandlung und 

Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial 

(Aushubrichtlinie 1999); 

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle 

(Bauabfallrichtlinie 2006)

Vollzugshilfen (neu):

• VH Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial (i.V.)

• VH Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien (i.A.)

• VH Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur 

umweltverträglichen Entsorgung von Bauabfällen (i.V.)

Vollzugshilfen

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall
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Richtlinien:

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung Behandlung und 

Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial 

(Aushubrichtlinie 1999); 

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle 

(Bauabfallrichtlinie 2006)

Vollzugshilfen (neu):
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• VH Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien (i.A.)

• VH Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur 

umweltverträglichen Entsorgung von Bauabfällen (i.V.)

Vollzugshilfen

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall



Kanton Bern

10

Vollzugshilfen

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

Richtlinien:

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung Behandlung und 

Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial 

(Aushubrichtlinie 1999); 

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle 

(Bauabfallrichtlinie 2006)

Vollzugshilfen (neu):

• VH Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial (i.V.)

• VH Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien (i.A.)

• VH Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur 

umweltverträglichen Entsorgung von Bauabfällen (i.V.)
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Vollzugshilfen

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

Richtlinien:

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung Behandlung und 

Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial 

(Aushubrichtlinie 1999); 

• BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle 

(Bauabfallrichtlinie 2006)

Vollzugshilfen (neu):

• VH Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial (i.V.)

• VH Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien (i.A.)

• VH Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur 

umweltverträglichen Entsorgung von Bauabfällen (i.V.)

neu
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Begriffe

Abfallarten 

und 

Klassierung
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Klassierung

Die Klassierung von belasteten Aushubmaterial richtet sich 

nach den Anhängen 3 und 5 der VVEA (Direktverwertung, 

Deponierung). 

Die allgemeine Verwertungspflicht (Art. 12 VVEA) gilt 

jedoch grundsätzlich auch für verschmutztes 

Aushubmaterial, sofern eine vorausgehende 

Behandlung dem Stand der Technik entspricht

Die Behandlungsmöglichkeiten und deren Kriterien werden 

in der VVEA nicht näher geregelt. -> Hier besteht eine 

Wissenslücke
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Bedeutung der Verwertungspflicht

Deponien sind für die Entsorgung von Stoffen konzipiert, die 

keine sinnvolle, weitere Verwendung finden.

Bevor ein Abfall deponiert (endgelagert) wird, ist zu prüfen, 

ob er nicht verwertet werden kann. Dies gilt auch für Teile 

davon. 

Der Verwertung kann eine Behandlung vorausgehen.
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Verwertungsmöglichkeiten VVEA

 Als Baustoff vor Ort

 Als Baustoff auf Deponie

 Als Rohstoff für Baustoffen

 Als Rohmaterial im Zementwerk

 Zur Wiederauffüllung von 

Materialentnahmestellen

 Für bewilligte Terrainveränderungen 

 Für bewilligte Seeschüttungen
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Verwertungspflicht

Eine Begründung, warum 

nicht verwertet werden kann, 

ist nötig.

Es wird jedoch keine 

Priorisierung der Verwertung 

eingeführt!
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Behandlungsmöglichkeiten

 Bodenwaschanlagen (stationär)

 Trockensortieranlagen (stationär oder in situ)

 Thermische Bodenreinigungsanlagen (Ausland)

 Biologische Behandlung (selten)

 Luftabsaugung (bei flüchtigen Schadstoffen)

 Immobilisierung (als Vorbehandlung zur Ablagerung)
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Bedeutung für Entsorgungskonzept

 Eine Nicht-Verwertung ist im Entsorgungskonzept zu 

begründen. 

 In Anh. A1 der Vollzugshilfe "Verwertung von Aushub- und 

Ausbruchmaterial" sind Abfallanlagen mit den darin 

behandelbaren oder entsorgbaren Abfällen und deren 

Eigenschaften aufgeführt. 

 Die Annahmekriterien für Behandlungsanlagen sind 

verfahrens- und anlagenspezifisch
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Bedeutung für Entsorgungskonzept

 Nebst den Schadstoffparametern nach VVEA sind 

weitere Materialeigenschaften zu untersuchen, um die 

Behandlungsmöglichkeiten und deren Kosten 

abzuklären

 Materialbeschreibung (Eigenschaften, Zusammensetzung)

 Feinanteil

 Evtl. Korngrössenverteilung (Siebkurve)
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Bedeutung für Entsorgungskonzept

 Vor der Erstellung des Entsorgungskonzeptes sind in 

Frage kommende Behandlungsanlagen anzufragen.

 Gesamtkostenvergleich:

Behandlung mit Verwertung        Deponierung ohne 

Behandlung

 Informationen sind im EK aufzuzeigen und ggf. eine 

Begründung für die Nicht-Verwertung abzuleiten 

(technische oder wirtschaftliche Gründe)
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

Grundsatz

Das Entsorgungskonzept muss so erstellt werden, 

dass die zuständige Behörde die vorgeschlagenen 

Verwertungs- und Entsorgungswege der Abfälle 

eindeutig nachvollziehen und beurteilen kann. 
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

1. Ausgangslage

 Objekt-, Projektbeschrieb, Adressen, ggf. 

Gebäudeangaben

 Standortcharakterisierung (Geologie/Hydrogeologie, 

Schutzgüter etc., Einträge KbS, bekannte Hinweise 

auf Belastungen, bisherige Untersuchungen, 

Grundlagen und Vorakten.
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

2. Zielsetzung und Auftrag

 Sanierungs- oder Dekontaminationsziel

 Umfang des Auftrags

 Auftraggeber

 Termine

 Inhalt des Berichts
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

3. Vorgehens- und Triagekonzept

 Falls abgrenzende Kriterien gegeben

4. Art der Abfälle

 Auflistung aller zu erwartenden Abfälle mit LVA-Codes 

5. Abfallqualitäten

 Zusammensetzung und Schadstoffbelastung pro Fraktion 

(die Angaben müssen so detailliert sein, dass die 

Behörde die vorgeschlagenen Entsorgungswege prüfen 

und nachvollziehen kann). 
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

6. Voraussichtliche Mengen

 Pro Abfallkategorie und Entsorgungsweg

7. Verwertungs- /Entsorgungswege

 Zum Zeitpunkt der Einreichung des EK's im 

Rahmen des Baugesuches müssen noch keine 

Angaben zu den konkreten Abfallanlagen gemacht 

werden (prinzipieller Entsorgungsweg, z.B. 

«Deponie Typ B» genügt). Das EK ist auf Verlangen 

der Behörden vor Baubeginn zu aktualisieren und 

mit den konkreten Anlagen zu ergänzen.
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

8. Begründung bei Nicht-Verwertung

 Wenn eine direkte Ablagerung von Abfällen vorgesehen 

ist, ist dies im EK zu begründen. Dabei sind die 

technischen, wirtschaftlichen, umwelt- und 

gesundheitsrelevanten Aspekte gegeneinander 

abzuwägen. 

 Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen:

 Materialeigenschaften (insbesondere Feinkornanteil)

 Materialzusammensetzung (insbesondere Fremd- und   

Störstoffe)
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

 Kosten der unterschiedlichen Verwertungs- und 

Entsorgungswege (inkl. Behandlungsmöglichkeiten)

 Transportdistanz zu den Behandlungs- und 

Entsorgungsanlagen

 Arbeitnehmerschutz und Schutz der Anwohner

Die Liste der Kriterien ist nicht abschliessend. Eine 

Nichtverwertung muss für die Behörde in jedem Fall 

nachvollziehbar begründet werden können.
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Inhalt eines Entsorgungskonzepts bei 

belasteten Standorten

9. Baustellenorganisation

 Allf. Zwischenlager von kontaminiertem Material 

(Standort und Schutzmassnahmen)

 Transportmittel (LKW oder Bahn)

 Organigramm Fachbauleitung, Verantwortlichkeiten 

Separierung, Entsorgung/Kontrolle, Materialfreigaben 

usw.)

 Bei grossen Materialmengen sind vorgängig 

Abnahmebestätigungen bei den vorgesehenen 

Abfallanlagen einzuholen. 
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Umfang eines Entsorgungskonzepts 

bei belasteten Standorten

 Der Art und Komplexität des Bauvorhabens sowie den 

vorhandenen Schadstoffen angepasst

 Detaillierte Anforderungen werden durch die 

Fachbehörden festgelegt

Bei allen Bauprojekten sind die Angaben zur Entsorgung am 

Ende eines allfälligen Berichtes in Tabellenform 

zusammenzufassen. Bei einfachen Projekten reicht ein 

Entsorgungskonzept in Tabellenform aus. 
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Nachweis der Entsorgung

 Die Behörde kann aufgrund Art. 16, Abs. 2 VVEA einen 

Nachweis von der Bauherrschaft verlangen, dass die 

angefallenen Abfälle entsprechend den Angaben im 

Entsorgungskonzept entsorgt wurden. 

 Bei umfangreicheren Projekten wird oftmals ein 

separater Bericht gefordert. Die genauen Vorgaben an 

Art, Inhalt und Umfang der Nachweise werden durch die 

Vollzugsbehörde festgelegt. 
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Hinweise / Applikationen

https://www.egi.apps.be.ch/egi/

 Kantonale, internetbasierte Applikation für die Abwicklung 

von Entsorgungsgenehmigungen

 Genutzt von Gesuchstellern, Entsorgungsbetrieben sowie 

von kantonalen Abfallfachstellen

 Entwickelt durch AWA Bern, 

betrieben heute in den Kantonen:

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

https://www.egi.apps.be.ch/egi/
https://www.egi.apps.be.ch/egi/index
https://www.egi.apps.be.ch/egi/index
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Applikationen

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall

https://www.egi.apps.be.ch/egi/index
https://www.egi.apps.be.ch/egi/index
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Entsorgungskonzept?

«Verwertungs- und 

Entsorgungskonzept» !!

Besten Dank für die Aufmerksamkeit

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion | Amt für Wasser und Abfall
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zurück
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Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

1 Abfälle sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine 

Verwertung die Umwelt weniger belastet als:

a.    eine andere Entsorgung; und

b.    die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung anderer  

Brennstoffe.

2 Die Verwertung muss nach dem Stand der Technik erfolgen…..

zurück

Allgemeine Verwertungspflicht
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VVEA Art. 19 Aushub- und Ausbruchmaterial

1 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 

Ziffer 1 erfüllt (unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial), ist 

möglichst vollständig wie folgt zu verwerten:

a. als Baustoff auf Baustellen oder Deponien;

b. als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen;

c. für die Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen; oder

d. für bewilligte Terrainveränderungen.

…..

A-Material

Verwertungspflicht von Baubfällen
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T-Material, falls nicht verwertbar B-Material

(Fortsetzung VVEA Art. 19)

2 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach Anhang 3 

Ziffer 2 erfüllt, ist möglichst vollständig wie folgt zu verwerten:

a. als Rohstoff für die Herstellung von hydraulisch oder bituminös 

gebundenen Baustoffen;

b. als Baustoff auf Deponien der Typen B–E;

c. als Ersatzrohmaterial für die Herstellung von Zementklinker;

d. bei Tiefbauarbeiten auf dem durch Abfälle belasteten Standort, 

auf dem das Material anfällt, sofern eine allenfalls notwendige 

Behandlung des Materials auf dem belasteten Standort erfolgt; 

vorbehalten bleibt Artikel 3 der Altlasten-Verordnung vom 26. August 

1986 (AltlV).

Verwertungspflicht von Bauabfällen
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3 Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen nach 

Anhang 3 Ziffer 2 nicht erfüllt, darf nicht verwertet werden. Ausgenom-

men ist die Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial, das die 

Anforderungen nach Anhang 5 Ziffer 2.3 erfüllt:

a. als Baustoff auf Deponien der Typen C–E; oder

b. im Rahmen der Sanierung der Altlast, auf der das Material an-

fällt; eine dafür allenfalls notwendige Behandlung des Materials 

muss auf oder direkt neben der Altlast erfolgen.

(Fortsetzung VVEA Art. 19)

B-Material

Verwertungspflicht von Bauabfällen
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GEOTEST AG

Laurent Steidle

Abbau von unerwarteten Hürden beim 
Einsatz von RC-Material

Fallbeispiele aus der Sicht eines Planers
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Normale Hürden

«Normale Hürden» eines Planers bei RC-Material:

- Angst vor unbekanntem Material

- Angst vor schlechter Materialqualität

- Angst vor späteren Entsorgungskosten
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Unerwarete Hürden

«unerwartete Hürden» eines Planers bei RC-Material:

Fall A: Widerstand Behörde / Ämter

Fall B: Widerstand Unternehmer
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Fallbeispiel A – Behörde / Ämter

Gemeinsamkeiten:

- Grosse Industriebrache 

1 x im Kanton A und 1 x im Kanton B

- Umnutzung geplant (Wohnüberbauung)

- Grosse Materialbewegungen geplant

-> Aushub Baugrube

-> Terrainausgleich

- Ziel: möglichst viel Verwertung vor Ort
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Laurent Steidle

Fallbeispiel A – Behörde / Ämter

Areal Kanton A Areal Kanton B

Chemische Belastung Koffer:
Typ B bis Typ E
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Fallbeispiel A – Siebversuche
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Fallbeispiel A – Analysen

Gewünschter Effekt:
-> Schadstoffe in Feinkorn (Typ E)
-> leichte Belastung Grobkorn (T)

1. Ziel: Reduktion Entsorgungskosten

2. Ziel: Recycling Grobkorn (leicht verschmutzt)
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Fallbeispiel A – Gesetzesgrundlage

Verwertung gemäss VVEA Art. 19 Abs. 2

als Rohstoff für die Herstellung von hydraulisch oder 

bituminös gebundenen Rohstoffen

bei Tiefbauarbeiten auf dem durch Abfälle belasteten 

Standort, auf dem das Material anfällt

-> Für Projekt nicht erwünscht, da Bedarf an losem Material

-> Für Projekt nicht erwünscht, da
Fallbeispiel A nicht im Kataster
Fallbeispiel B will aus Kataster 
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Fallbeispiel A – Gesetzesgrundlage

Lösungsansatz: Richtlinie Verwertung mineralischer Bauabfälle

Kanton A

Aufbereiten Grobkorn vor Ort 

zu normiertem Recycling

Verwertung als Recycling

(wie Mischabbruch)

Kosten gespart + 

Ressourcen geschont

Kanton B

Ansatz nicht toleriert, da nur 

für Bausubstanz gültig

Entsorgung auf Typ B da 

sonst KbS-Eintrag

Kosten + Ressourcen 

verschwendet
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Fallbeispiel B – Unternehmer

Ausgangslage:

Grosse Industriebrache (Kanton C)

Umnutzung geplant (Wohnüberbauung)

Vorgängig an Rückbau umfangreiche 

Dekontamination inkl. Abfräsen Bodenplatten

Freigabe für Rückbau / Recycling
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Fallbeispiel B – Unternehmer
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Fallbeispiel B – Unternehmer
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Fallbeispiel B – Unternehmer

Kanton C

Unternehmer weist das leicht belastete Material zurück

Aus seiner Sicht darf nur unverschmutzte Bausubstanz 

rezykliert werden

Richtlinie Verwertung mineralischer Bauabfälle hat keine 

Grenzwerte

Entsorgung auf Typ B

Kosten + Ressourcen verschwendet
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Ausblick und Fazit

Anpassungen VVEA 

Quelle: Modul Bauabfälle_ Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial_ Konsultation

Koffer neu: mineralisches
Rückbaumaterial



22. Mai 2019 | GV arv Baustoffrecycling Schweiz15
Laurent Steidle

Ausblick und Fazit

Anpassungen VVEA / Art. 19 Abs. 2

Quelle: Modul Bauabfälle_ Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial_ Konsultation
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Ausblick und Fazit

Quelle: Modul Bauabfälle_ Verwertung von 

Aushub- und Ausbruchmaterial_ Konsultation
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Ausblick und Fazit

Es braucht neben viel Überzeugungskraft auch noch viel

- Schulung / Ausbildung

- Information

nicht nur von Bauherren / Öffentlichkeit sondern auch von

- Behörden / Ämtern

- Planern

- Unternehmern
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Fragen ?

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


